
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1987/12/23 87/18/0086
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.12.1987

Index

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §82 Abs1;

StVO 1960 §82 Abs5;

Rechtssatz

§ 82 Abs 1 und 5 kennen keine abstrakte Genehmigung von Anbringungsstellen ohne Bedachtnahme auf den

Gegenstand, der angebracht werden soll.
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